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Die kommunale Selbstverwaltung 

I. Entwicklung und institutionelle Grundlagen 
der kommunalen Selbstverwaltung in Rheinland-Pfalz 

Das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden gehört zu den wichtigsten Bestand
teilen der modemen deutschen Verfassungsentwicklung. Obgleich die traditio
nelle Selbstverwaltungsorganisation in Preußen und den anderen Gliedstaaten 
des späteren Deutschen Reiches unseren heutigen Demokratievorstellungen nur 
sehr bedingt entsprach, hat es .( ... ) seit dem Beginn des '9. Jahrhunderts 
eigentlich nur einen Bereich gegeben, in dem sich das demokratische Element 
in Deutschland wenigstens ansatzweise zur Geltung zu bringen und durchzu
halten vermochte: den Bereich der kommunalen Selbstverwaltung.' (Hervorh. 
im Original). 
Den Beschlüssen der Potsdamer Konferenz entsprechend, erfolgte der Aufbau 
einer demokratischen Ordnung im Nachkriegsdeutschland zunächst in den Städ
ten und Gemeinden. Nachdem die französische Militärregierung, wie auch die 
übrigen Besatzungsmächte, in ihrer Zone bereits im Jahre 1945 deutsche Kommu
nalverwaltungen eingerichtet hane, fanden am 15 . Seplember und am 13. Okto
ber 1946 im späteren Rheinland-Pfalz die ersten Kommunalwahlen slan. 
Bei der Ausgestaltung des kommunalen Selbstverwaltungsrechtes in der rhein
land-pfälzischen Landesverfassung konnte man somit von der Existenz mehr 
oder minder funktionsfähiger Selbstverwaltungen in den Gemeinden und Krei
sen des neugeschaffenen Landes ausgehen. Da die Länder in Deutschland tra
ditionell über das Gesetzgebungsrecht in kommunalen Angelegenheiten verfü
gen, lag es nabe, im Vorgtiff auf das Grundgesetz einige Prinzipien der kom
munalen Selbstverwaltung in der landesverfassung zu regeln. Nach Art. 49 
LVerf können die Gemeinden als eigenverantwortliche Träger der gesamten ört
lichen Verwaltung .( ... ) jede öffentliche Angelegenheit übernehmen, soweit sie 
nicht durch ausdrückliche gesetzliche Vorschrift anderen Stellen im dringenden 
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öffentlichen Interesse zugewiesen werden«. Nur unter ganz bestimmt.n Voraus
setzung.n dürfen ihnen somit Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft voronthal
ten oder entzog.n werden. Art. 49 LVerf räumt den Gemeindwerbänden 
gleichfalls gesetzlich näher festzulegende Selbstverwaltungsrechte ein. Neben 
der institutionellen Selbstverwaltungsgarantie sichert die Landesverfassung den 
kommunalen Gebietskörperschaften die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder
lichen finanziellen Mittel zu. In Art. jO LVerf legt sie weiterhin die Grundsätze 
für die Wahl der kommunalen Organe fest. 
Das zwei Jahre später verabschiedete Grundgesetz erklärt die Einrichtung der 
kommunalen Selbstverwaltung zum verbindlichen Bestandteil der demokrati
schen Ordnung in den Ländern und garantiert ihren Bestand. Nach Art. 28 

Abs. 2 muß den Gemeinden .das Recht gewährleistet sein, alle Angelegen
heiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verant
wortung zu regeln«. Analog zu Art. jO der Landesverfassung schreibt Art. 28 

Abs. 1 GG für die Gemeinden und Gerneindeverbände die allgemeine, unmit
telbare, freie, gleiche und geheime Wahl einer Volksvertretung vor. 
Die verfassungspolitische Tragweite dieser bundes- und landesrechtlichen 
Garantien wird erst klar, wenn man sie mit der zuvor maßgeblichen Selbstver
walrungskonzeption vergleicht. Im '9. Jahrhundert wurde die kommunale 
Selbstverwaltung als ein ausdrücklich aus dem Staat ausgegrenztes, genossen
schaftlich-gesellschaftliches Grundrecht interpretiert. Noch die Weimarer Ver
fassung stand in dieser Tradition und führte das Selbstverwaltungsrecht der 
Gemeinden unter den Grundrechten und Grundpflichten der Deutschen auf 
(Art. 127 WRV). Mit der Zuordnung der kommunalen Selbstverwaltung zum 
Abschnitt .Der Bund und die Länder« bringt das Grundgesetz dagegen ein 
neues Verständnis zum Ausdruck. Das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen 
gilt nicht länger als ein .staatsgerichtetes Grundrecht gesellschaftsähnlicher 
Prägung«', sondern es wird als Merkmal des demokratisch verfaßten, dezentral 
organisierten Staatsverbandes anerkannt.' 
Grundgesetz und Landesverfassung legen nur relativ allgemeine Richtlinien für 
die Selbstverwaltung von Gemeinden und Gemeindeverbänden fest. Einzelliei
ten regeln die als Landesgesetze beschlossenen Gemeindeordnungen der Bun
desländer. Ein solches Selbstverwaltungsgesetz wurde in Rheinland-Pfalz erst
mals im Jahre 1948 verabschiedet. Es enthielt .die in jeder Gemeindeordnung 
geregelten Sachbereiche« ( .. . ) (Rechtsstellung, Aufgaben und Gebietsstand der 
Gemeinden; die Einwohner und deren Rechte und Pflichten; die Gemeindeor-
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gane, Vermögen und Wirtschaftsführung sowie die Aufsicht des Staates über die 
Gemeinden).' Die gegenwärtig gültigen Fassungen der Gemeindeordnung und 
der Landkreisordnung stammen aus dem Jahre '973. Sie wurden zwischenzeit
lich mehrfach novelliert. Daneben beeinflussen zahlreiche Fachgesetze des Bun
des und des Landes die Arbeitsweise der kommunalen Organe und legen ihren 
Zuständigkeitsbereich fest. Eine besondere Bedeutung kommt den zwischen 
1968 und '974 vom rheinland-pfälzischen Landtag beschlossenen Gesetzen über 
die Verwaltungsvereinfachung im Lande Rheinland-Pfalz zu, die die bis dahin 
außerordentlich unübersichtliche Organisationsstruktur der kommunalen 
Ebene vereinheitlichten (vergleiche dazu den Beitrag von Sieden top/)o 

H. Die Organisation der kommunalen Selbstverwaltung 

Da das Land Rheinland-Pfalz durch einen Zusammenschluß ehemals bayeri
scher, hessischer und preußischer Gebiete mit jeweils eigenen Selbstverwal
tungstraditionen gebildet wurde, hatte das Selbstverwaltungsgesetz von 1948 
zunächst einmal die Aufgabe, ein für alle Landesteile einheitliches Kommunal
recht zu schaffen. Die Bestimmungen der .. Inneren Gemeindeverfassung« 
orientierten sich am Vorbild der vor '935 in der preußischen Rheinprovinz gel
tenden Rheinischen Bürgenneisteruerfassung (Näheres dazu in Kap. V dieses 
Beitrages). Ein zweites Element der preußisch-rheinischen Selbstverwaltungs
tradition, die Amtsverfassung, wurde dagegen in abgewandelter Fonn erst mit 
dem Il. und dem '3 . Landesgesetz über die Verwaltungsvereinfachung in 
Rheinland-pfalz (I. März 1972) für das gesamte Land übernommen: Die in den 
Regierungsbezirken Koblenz und Trier bis dahin bestehenden Ämter wurden in 
Verbandsgemeinden umgewandelt, in den ehemals bayerischen und hessischen 
Landesteilen wurden Verbandsgemeinden neu eingeführt. 
Anders als die Mehrzahl der Bundesländer führte Rheinland-Pfalz die Einheits
gemeinde nicht als Regeltyp ein. Dies geschah in der Hoffnung, man könne 
durch den Fortbesund selbständiger Ortsgemeinden und durch deren Zusam
menfassung zu hauptamtlich verwalteten Verbandsgemeinden gleichermaßen die 
Reformziele der Leistungsfähigkeit und der Bürgernähe verwirklichen.' 
Nach dem Abschluß der Gebietsreform gibt es gegenwärtig in Rheinland-Pfalz 
noch '303 selbständige Gemeinden und 24 Landkreise. Die 1253 Verbandsan
gehörigen Gemeinden sind in 16) hauptamtlich verwalteten Verbandsgemeinden 
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mit durchschnittlich 11700 Einwohnern zusammengefaßt. Die Größe der Orts
gemeinden variiert beträchtlich. 2009 von ihnen weisen weniger als 2000 Ein
wohner auf. 38 Gebietskörperschaften besitzen den Status Verbandsfreier 
Gemeinden, 8 davon den Großer Kreisangehöriger Städte gemäß § 6 GemO. 11 

Städte sind kreisfrei (§ 7 GemO). Aufgrund der besonderen Selbstverwaltungs
traditionen liegt die Mehrzaltl von diesen in der ehemals bayerischen Pfalz. 
Dort besteht oberhalb der Landkreisebene der Bezirksverband Pfalz als weitere 
Gebietskörperschaft, dessen Aufgaben und RechtssteIlung die Bezirksordnung 
für den Bezirksverband Pfalz regelt (BezO).' Schon im Hinblick auf ihre poli
tischen und administrativen Aufgaben unterscheiden sich die 2490 kommunalen 
Selbstverwaltungseinheiten in Rheinland-Pfalz (2303 Gemeinden, 163 Verbands
gemeinden, 24 Landkreise) beträchtlich. Während die Verbandsangehörigen 
Gemeinden durchweg ehrenamtlich verwaltet werden bzw. die wichtigsten 
administrativen Aufgaben auf die Verbandsgemeinden übertragen haben, verfü
gen die Verbandsfreien Gemeinden und die Landkreise ausnahmslos über eine 
hauptamtliche Verwaltung. Die Funktionsweise der Gemeinden und Gemeinde
verbände wird aber nicht allein von ihrem politisch-administrativen Zuschnitt, 
sondern auch von ihrer Einbindung in das System zentraler Orte, von wirt
schaftlichen und konfessionellen Rahmenbedingungen. von ihrer Einwoh
nerzahl, ihrer Finanzkraft, der Stabilität und dem Wandel der politischen 
Führungsstrukturen, Art und Ausmaß politischer Konflikte beeinflußt. Die 
kommunale Ebene umfaßt somit recht unterschiedliche politische Gebilde, 
über deren tatsächliches Funktionieren das Kommunalverfassungsrecht nur 
sehr begrenzte Aufschlüsse vermittelt. 

III. Die Aufgaben der Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

Das Grundgesetz räumt den Gemeinden das Recht ein. alle Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze eigenverantwortlich zu 
regeln. Die Landesverfassung schränkt die kommunale Zuständigkeit auf die 
öffentlichen Belange der örtlichen Gemeinschaft ein. Diese Bestimmungen 
legen keinen fest umrissenen Aufgabenkreis fest, sondern es gilt der Grundsatz 
der Al/zuständigkeit der Gemeinden, der lediglich durch den Gesetzesvorbehalt 
begrenzt ist. Dagegen werden den Gemeindeverbänden, das heißt den Land-



DIE KOMMUNALE SELBSTVERWALTUNG 

kreisen und den Verbandsgemeinden, für die das AIIzuständigkeitsprinzip nicht 
gilt, bestimmte Aufgaben durch Gesetz zugewiesen. Die rheinland-pfälzische 
Gemeindeordnung übernimmt im § 2 die verfassungsrechtlich verbürgte Selbst
verwaltungsgarantie. Sie unterscheidet zwischen drei Typen kommunaler Aufga
ben, den freien Selbstverwaltungsaufgaben, den Pf/ichUlufgaben der Selbstver
waltung und den sUiatlichen Auftragsangelegenheiten! 
Über die Erfüllung freiwilliger Selbsrverwaltungsangelegenheiten entscheiden 
die kommunalen Organe autonom. Sie beschließen darüber, ob sie die betref
fende örtliche Angelegenheit regeln und in welcher Form dies erfolgt. Dabei 
sind sie an keine materiellen staatlichen Vorgaben gebunden, und sie unterliegen 
nicht der staatlichen Fachaufsicht. Die kommunale Aufsichtsbehörde übt ledig
lich eine Rechtsaufsicht aus. Zu den wichtigsten freien Selbsrverwaltungsaufga
ben gehören kulturelle Belange, wie etwa die Einrichtung und Unterhaltung 
von Museen, Büchereien, Gemeinschaftshäusern und ähnliche. Diese Aufgaben 

werden üblicherweise erst in Gemeinden mittlerer Größenordnung wahrge

nommen. Die kleineren Onsgemeinden sind in diesen Bereichen, wie man den 
kommunalen Haushalten entnehmen kann, nicht aktiv. 
Die meisten und die substantiell bedeutsamsten Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft, wie die Bauleitplanung, die Schulträgerschaft und die Abwasser
beseitigung, wurden mittlerweile zu Pflichtaufgaben erklärt. Die Gemeinden 
sind zwar gesetzlich dazu vetpflichtet, diese Aufgaben zu erfüllen, sie können 
aber über die Modalitäten relativ frei entscheiden. Entsprechend beschränkt 
sich der Staat in diesem Bereich, wie bei den freien Selbstverwaltungsaufgaben, 

auf eine Rechtsaufsicht. 
Die in der Vergangenheit eingetretene Ausweitung der Pflichtaufgaben auf 
Kosten der freien Selbsrverwaltungsangelegenheiten wird in erster Linie mit 
dem Verfassungsauftrag zur Wahrung gleichwertiger Lebensbedingungen in 
allen Teilen des Bundesgebietes begründet (Art. 72 Abs. 2, S. )). Diese Forde
rung schlägt sich in der kommunalen Infrastrukturpolitik in besonderem Maße 
nieder, da die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Daseinsvorsorge den Kern 
der gemeindlichen Aufgaben ausmacht. In diesen Bereich greift der Staat nicht 
allein durch Gesetze und Verordnungen reglementierend ein, er beteiligt sich 
darüber hinaus in beträchtlichem Maße an der Finanzierung der kommunalen 
Infrastruktur.' 
Als Träger staatlicher Auftragsangelegenheiten (zum Beispiel Standesamt, PaB
angelegenheiten) unterliegen die Gemeinden staatlichen Weisungen sowie einer 
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Rechts- und Fachaufsicht. In Rheinland-Pfalz sind die Auftragsangelegenheiten 
den Verbandsgemeinden und Verbandsfreien Gemeinden übertragen, da die Ver
bandsangehörigen Onsgemeinden nicht über die zu ihrer Erfüllung benötigten 

Verwaltungseinrichtungen verfügen. 
Welche materiellen Aufgabenfelder die Gemeinden im einzelnen wahrnehmen, 

kann man dem Organisationsplan einer Kommunalverwaltung' oder den kom
munalen Haushaltsplänen entnehmen. Aus letzteren ergeben sich zudem Hin
weise auf Aufgabenschwerpunkte einzelner Gemeinden (Näheres dazu in 
Kap. IV); denn Gemeinden mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Ausgangs
bedingungen oder unterschiedlichen zentralörtlichen Funktionen müssen ihre 
Tätigkeit jeweils auf besondere Schwerpunkte ausrichten. 
Die geringe Verwaltungs- und Finanzkraft der zahlreichen Kleinstgemeinden 
schließt eine wirksame und eigenverantwortliche Erfüllung der Selbstverwal
tungsausgaben aus. Aus diesem Grunde sieht die Gemeindeordnung für die 
betreffenden Kommunen einen aus Orts- und Verbandsgemeinden bestehenden 
Verwaltungsverbund vor. Neben den staatlichen Auftragsangelegenheiten erfül
len die Verbandsgemeinden einen quantitativ und qualitativ bedeutsamen Teil 

der örtlichen Selbstverwaltungsaufgaben in eigener Verantwortung. Ihre Funk
tionen sind in § 67 Abs. t Gema festgelegt. Es handelt sich um die Träger
schaft bestimmter Schulen, den Brandschutz und die technische Hilfe, den Bau 
und die Unterhaltung zentraler Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen, den Bau und 

die Unterhaltung überörtlicher Sozialeinrichtungen, die Wasserversorgung, die 
Abwasserbeseitigung sowie den Ausbau und die Unterhaltung von Gewässern 
dritter Ordnung. Zusätzlich überträgt die Gemeindeordnung in § 67 Abs. 2 den 
Verbandsgemeinden die Flächennutzungsplanung und sieht in § 67 Abs. 3 die 
Möglichkeit vor, ihnen weitere örtliche Angelegenheiten zuzuweisen." 
Die Verbandsfreien Kreisangehörigen Gemeinden nehmen die Aufgaben der 
Ons- und der Verbandsgemeinden wahr. Bei den Großen Kreisangehörigen 
Städten kommen weitere Funktionen hinzu, die im Regelfalle bei den Landkrei
sen bzw. Kreisfreien Städten angesiedelt sind, zum Beispiel die Aufgaben eines 
Jugendamtes oder die Bauaufsicht. Die Kreisfreien Städte vereinigen die Kom
petenzen der Gemeinden und der Landkreise auf sich. Deren Zuständigkeitsbe
reich ist in der Landkreisordnung (§ 2 Abs. 2) nur sehr allgemein umschrieben. 
Er umfaßt die Angelegenheiten, .die über den örtlichen Rahmen oder über die 
fmanzielle Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinden und der Verbandsfreien 
Gemeinden hinausgeben c. In der Praxis bildete sich ein recbt umfassender 

388 
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Katalog freiwilliger und obligatorischer Kreisaufgaben heraus, zum Beispiel die 
Schulträgerschaft für Sonderschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufs- und 
Berufsfachschulen, der Bau und die Unterhaltung von Kreisstraßen, die Sozial
hilfe, die Planung und Finanzierung von Kindergärten usw. " Öffentliche Lei
stungen lassen sich vielfach durch eine Zusammenarbeit einzelner Gemeinden 
effektiver erstellen. In diesem Sinne räumt die GemO in § 8 den Gemeinden die 
Möglichkeit ein, bestimmte Aufgaben auf Zweckverbände zu übertragen. Es 
gibt weitere Fonnen interkommunaler Zusammenarbeit, unter denen den regio

nalen Planungsgemeinschaften eine besondere Bedeutung zukommt. U 

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erfüllen ihre Aufgaben in der Regel auf 
der Grundlage von Beschlüssen der kommunalen Vertretungskörperschaf
<en. Um die Verbindlichkeit dieser Entscheidungen sicherzustellen, verfügen 
die Kommunen über die der staatlichen Gesetzgebungskompetenz vergleich
bare Satzungshoheit. Aus ihr sind weitere kommunale Hoheitsrechte, die Fi
nanzhoheit, die Personalhoheit, die Gebietshoheit, die Planungshoheit und die 
Organisationshohtit, abgeleitet. Obgleich jedes dieser Hoheitsrechte ein un
verzichtbares Element der kommunalen Selbstverwaltung darstellt, ist doch der 
Planungs- und der Finanzhoheit aufgrund der Ausweitung der Planungs- und 
Leistung,verwaltung eine Schlüsselrolle zugewachsen. 

IV. Die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden 

Mit dem Ausbau des Sozialstaates und mit dem zunehmenden ERgagement des 
Staates auf dem Gebiete der Infrastrukturpolitik stieg insbesondere die Bedeu
tung fInanzieller Steuerungsmittel für die öffentlichen Aufgabenträger. Da die 
Gemeinden in der Daseinsvorsorge wie auch in der staatlichen Investitionspo
litik traditionell eine hervorgehobene Rolle spielen, ist die kommunale Hand
lungsfreiheit nur bei einer hinreichenden Finanzausstattung und einer eigenver
antwortlichen kommunalen Haushaltswirtschaft gewährleistet. 
Die kommunale Finanzhoheit gehört unbestritten zu den Kernelementen des 
Selbsrverwaltungsrechts und ist, anders als die übrigen Hoheitsrechte, ausdrück
lich in die institutionelle Selbsrverwalrungsgarantie der Landesverfassung einbe
zogen (vergleiche die Hinweise auf S. )8. dieses Beitrages). Sie räumt den kom
munalen Gebietskörperschaften das Recht zu einer autonomen Gestaltung der 
Einnahmen und der Ausgaben ein. Zur Finanzierung ihrer Aufgaben können 
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die Gemeinden auf Steuern, spezielle Leistungsentgelte, Finanzzuweisungen 
und Kredite zurückgreifen. Die normativen Grundlagen für eine eigenständige 
kommunale Finanzwinschaft fmden sich teils in der Finanzverfassung (An. 106 

Abs. 5 -7 GG) und in der Finanzgesetzgebung des Bundes, teils im Landesrecht 
(Kommunalabg.bengesetz, Finanzausgleichsgesetz. Gemeindeordnung und 
Gemeindehaushaltsverordnung)." 
Der Gesetzgeber verpflichtet die Kommunen zu einer geordneten Haushalts
winsehaft. Alle Einnahmen und Ausgaben sind in einem Haushaltsplan zusam
menzustellen. der von der Verwaltung ausgearbeitet und - zusammen mit der 
Haushaltssatzung - von der kommunalen Vertretungskörperschaft in öffent
lieber Sitzung beraten und bescblossen wird (vergleiche §§ 93 -105 GemO, 
SS 50- 51 LKO). Der Haushalt gliedert sich in zwei Teile: Der Vermögenshaus
halt erfaßt alle für den Vermögensbestand der Gemeinde relevanten Ausgaben 
(vor allem: Investitionen, Rücklagenbildung, Schuldentilgung) sowie die zur 
Finanzierung vermögenswirksamer Ausgaben aufgewandten und die aus dem 
Verkauf von Vermögenswerten resultierenden Einnahmen (besonders: Kredit
aufnahme und Investitionszuweisungen). Im Verwaltungshaushalt sind die übri
gen Einnahmen und Ausgaben, die im wesentlieben mit der Erfüllung laufender 
Verwaltungsaufgaben zusammenbängen, entbalten. Auf der Einnahmeseite zäh
len hierzu die Steuern und die allgemeinen staatlichen Zuweisungen, auf der 
Ausgabenseite die Personalausgaben und die Sachmittel für die laufende Ver
waltungsarbeit. 
In der Haushaltswirtschaft der Kommunen spielen die genarmten Einnahmear
ten quantit.tiv wie qualitativ eine unterschiedliche Rolle. Besondere Bedeutung 
für eine funktionsfähige Selbstverwaltung besitzen diejenigen Einnahmen, über 
deren Höhe die kommunalen Organe mitentscheiden. Zu dieser Kategorie 
gehören einzelne Steuern, die kommunalen Leistungsentgelte und die Auf
nahme von Krediten. Die staatlichen Zuweisungen dagegen sind durch kommu
nale Entscheidungen im Prinzip nicbt zu beeinflussen. 
Bis zur Gemeindefmanzreform im Jahre 1969 standen den Gemeinden die Ört
lieben Verbrauch- und Aufwandsteuern (Bagatellsteuern) sowie die Realsteuern 
zu (Grundsteuern und Gewerbesteuer auf Kapital. Ertrag und - bis 1979 -
Lohnsumme). Letztere sind den Gemeinden seit 1956 durch die Realsteuerga
rantie des An. 106 Abs. 6 GG zugesichert. Ihre politische Bedeutung ergibt 
sich aus ihrem hohen Aufkommen und aus dem Recht der Gemeindevertretung, 
im Rahmen der Hausbaltssatzung die örtlichen Hebesätze für die betreffenden 
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Steuern festzusetzen. Damit können die Gemeinden innerhalb gewisser Gren
zen die Höhe ihrer Steuereinnahmen beeinflussen. Diese Möglichkeit besteht 
bei den Bagatellsteuern (Hundesteuer, Getränkesteuer, Vergnügnngssteuer usw.) 
ebenfalls. 
Das Gewerbesteueraufkommen ist unmittelbar an die Kapitalausstattung und 
an die Ertragslage der örtlichen Unternehmen gebunden, weist also starke kon
junkturbedingte Schwankungen auf. Dies steht dem Erfordernis einer kontinu
ierlichen und konjunkturgerechten kommunalen Haushaltspolitik entgegen. 
Um diese Schwierigkeiten zu verringern, räumte man den Gemeinden im Rah
men der Gemeindefinanzreform (1969) einen Anteil von gegenwärtig '5 Pro
zent am örtlichen Aufkommen aus der Lohn- und Einkommensteuer ein. Im 
Gegenzug dazu erhielt das Land zunächst 40 Prozent ihres Gewerbesteuerauf
kommens als Umlage. Dieser Satz wurde zwischenzeitlich mehrfach gesenkt 
und liegt gegenwärtig etwa bei 30 Prozent. Durch die Beteiligung an der Lohn
und Einkommensteuer wurden die kommunalen Einnahmen zwar verstetigt. 
Dies ging aber auf Knsten der Einnahmeautonornie, da der Gesetzgeber den 
Gemeinden bislang kein Hebesatzrecht bei dieser Steuer einräumte. 
Ähnlich wie bei den Real- und Bagatellsteuern verfügen die Gemeinden und 
Gemeindeverbände bei der Gestaltung der Leistungsentgelte (Gebühren und 
Beiträge) über einen mehr oder minder breiten Spielraum. Die Grundsätze für 
die Tarifgestaltung sind allerdings im Kommunalabgabengesetz festgelegt. 
Im Zuge der staatlich-kommunalen Politikverflechtung avancierten die stMt
lichen Zuweisungen an die kommunalen Haushalte mittlerweile zur wichtigsten 
Einnahmequelle. 
Über die allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisun
gen, Pauschalerstattungen für die Erfüllung übertragener Aufgaben) können die 
Gemeinden relativ frei verfügen. Dagegen werden die speziellen Zuweisungen 
für genau definierte Aufgaben (zum Beispiel Zahlung von Wohngeld) oder für 
kommunale Investitionen gewährt, sind also zweckgebunden. 
Die Kreditaufnahme steUt für die Kommunen eine relativ begrenzte Möglichkeit 
dar, anderweitig nicht zu finanzierende Investitionen zu realisieren oder Um
schuldungen vorzunehmen. Laufende Ausgaben dürfen durch Kredite nicht ge
deckt werden. Eine weitere Einschränkung der Verschuldung der Gemeindehaus
halte steUt die Genehmigungspflicht durch die staatliche Aufsichtsbehörde dar. 
Im Jahr 1984 nahmen die Gemeinden und Gemeindeverbände in Rheinland
Pfalz 8,81 Milliarden DM ein." Hiervon entfielen etwa 86 Prozent auf Einnah-

39' 
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men der laufenden Rechnung. Sie fließen im wesentlichen dem Verwaltungs

haushalt zu. Die für den Vermögenshaushalt relevanten Einnahmen der KapitAJ
rechnung machten LI Prozent aus. '5 Prozent der Gesamteinnahmen stammen 
aus beronderen Finanzierungsvorgängen (Schuldenaufnahme, Entnahmen aus 

Rücklagen). Den größten Einzelposten bildeten die laufenden Zuweisungen 

und Zuschüsse (},2} Milliarden DM), an zweiter Stelle rangierten die Steuern 

(3,12 Milliarden DM). Bei diesen schlug der Gemeindeanteil an der Lohn- und 
Einkommensteuer (1,29 Milliarden DM, 4' Prozent der Steuereinnahmen) am 
stärksten zu Buche. Die Gewerbesteuer erbrachte 1,.8 Millionen DM oder 4' 

Prozent der Steuereinnahmen. Deutlich niedriger lag das Volumen der Investi

tionszuweisungen (861 Millionen DM). 
Die Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz vari

ieren beträchtlich. Aufgrund der unterschiedlichen Einwohnerzahlen ist nur ein 
Vergleich der Pro-Kopf-Werte sinnvoll. Unter den Kreisfreien Städten wies im 

Jahre 1983 Koblenz das größte (2962 DM), Speyer das niedrigste Einnahmevolu
men je Einwohner auf (11 Jl DM). Bei den Großen Kreisangehörigen Städten 

rangierte Ingelheim (2911) an der Spitze, Idar-Oberstein am Ende (I 847). Der ein
nahmestärkste Landkreis war Bitburg-Prüm (3 ISI), der schwächste Pirmasens

Land (1181). Unter den Verbandsgemeinden schließlich weist Speicher (2707) 

fast dreimal so hohe Pro-Kopf-Einnahmen auf wie Hochspeyer (I 049 DM). 

Die Finanzstärke der Stadt Ingelheim resultiert vornehmlich aus dem hohen 

Gewerbesteueraufkommen eines großen Unternehmens_ Dadurch fließen ihr 

erheblich mehr Einnahmen zu als Gemeinden mit vergleichbaren Verwaltungs
funktionen, aber einer ungünstigeren Wirtschaftsstruktur. In wirtschaftlich gün

stigen Zeiten gewinnen gewerhesteuerstarke Kommunen einen beträchtlichen 

fmanziellen Bewegungsspielraum. Bei branchenspezifischen Strukturkrisen 
kann hingegen die Handlungsfähigkeit der kommunalen Organe durch einen 
Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen empfindlich beeinträchtigt werden. 

Das im Rahmen der offiziellen Finanzstatistik vorliegende Datenmaterial läßt 
eine Analyse der Entwicklung der Kommunalfinanzen lediglich für den Zeit

raum zwischen 1975 und 1983 zu. Während dieser Periode stiegen die Brutto
einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände um 55 Prozent, bei den lau
fenden Einnahmen fiel die Zuwachsrate mit 64 Prozent wesentlich höher aus als 
bei den Einnahmen der Kapitalrechnung (19 Prozent). Überdurchschnittlich 
stark erhöhten sich die Einnahmen aus laufenden Zuweisungen und Zuschüssen 
sowie die Steuereinnahmen, dagegen blieb die Zunahme der Invcstitionszuwei-
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Tabelle 1: Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz. 1975 - 1983 (Angaben: Millionen DM) 

1971 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1981 198) 

Bruttoeinnahmen der 
laufenden Rechnung 4.980 5-418 6.106 6.440 6.766 7.467 7.68I 7.912 8.141 

- davon Steuern und 
steuerähnliche Einnahmen 

- davon laufende 
Zuweisungen und Zuschüsse 

Bruttoeinnahmen der 
Kapilalrechnung 

a 1.726 
b 18,) 

a 1.809 
b 1.9,7 

1.117 

- davon Investitionszuweisungen a S84 
vom öffentl. Bereich b 9,6 

Besondere 
Finanzierungsvorgänge 

GESAMTEINNAHMEN 

Veränderung gegenüber 1975 
Veränderung gegenüber Vorjahr 

a 940 
c 15,4 

6.081 

° 

I·9H 
29,6 

!.S81 
z8,6 

1.147 

6)0 
9,6 

84) 
13,1 

6'4)7 

2.209 
30 ,8 

2.121 
29,6 

1.068 

580 
8,1 

780 
11,3 

6·9 11 

2.18,. 
3°,1 

2.)18 

3°,8 

l.lI8 

61 7 
8,1 

9)1 
12,6 

7·)95 

1·)90 

30 ,0 

1·471 
31,0 

1.106 

661 
8,) 

959 
u,J 

7.780 

1. 805 
32, I 

2.6)7 
3°,1 

I.1.67 

68) 
7,8 

1.°41 
n,l 

8'57' 

1.678 
19,4 

1.911 
32 ,0 

1.411 

747 
8,1 

1.)19 

14,6 

9.0 7 1 

1·7U 
19,5 

1·957 
)1.1 

1.3°3 

651 
7,1 

I. 527 
16,) 

9.348 

1.764 
19,% 

)·009 
31,8 

1.330 

608 
6,4 

1.)71 
14,6 

9·4'9 

+ 5,8 + 1),6 + 11,6 + 18,0 + 4°,9 + 49,l + H.7 + 54.9 
+ s,8 + 7,4 + 7.0 + S,3 + 10,1 + s,8 + ) ,0 + I,l 

Veränderung 
1975- 1983 

+ 6),5 

+ 60,1 

+ 66,) 

+ 19,1 

+ 4,1 

+ 46,) 

+ 54,9 

Anmerkungen: a) Betrag in Mio DMi b) Prozentanteil an gesamten Bruttoausgaben; c) Prozentanteil an Gesamtausgaben. 

Quellen: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: Handbuch der Finanzstatistik 1982, Bad Ems 1982, Tab. 210; Statistisches 
Landesamt Rheinland-Pfalz: Handbuch der Finanzstatistik 1985, Bad Ems 1985, Tabelle 100, llO 
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sungen der öffentlichen Hand deutlich unterhalb des Zuwachses der Gesamt

einnahmen. 
Eine klare Entwicklungstendenz ist dem vorliegenden Datenmaterial nicht zu 
entnehmen. Bei sämtlichen EinnahmequeUen dagegen wird die Entwicklung 
eher von periodischen Schwankungen als von langfristig sich verändernden 

Trends bestimmt. 
Eindeutige Aussagen über eine zunehmende oder abnehmende Bewegungsfrei
beit der kommunalen Haushalte sind aufgrund der Heterogenität der in 
TabeUe I enthaltenen Einnahmekategorien und aufgrund der diskontinuier
lieben Entwicklung nur bedingt möglich: Der laogfristig zu konstatierende 
Bedeutungsverlust der Steuern mit kommunalem Hebesatzrecht schwächte 
ohne Frage die kommunale Finaozautonomie und steUt insofern die wohl 
bedenklichste Entwicklung dar. Im übrigen jedoch scheint sich die Einnahme
siruation und die freie Verfügbarkeit der Mittel im untersuchten Zeitraum 
zumindest nicht dramatisch verschlechtert zu haben. Infolge der Beteiligung 
der Gemeinden ao der Lohn- und Einkommensteuer verringerte sich die 
Abhängigkeit der kommunalen Einnahmen von der konjunkrureUen Entwick
lung. Abgesehen von dem atypisch hohen Steuerertrag im Jahre 1980 war der 
Steueranteil ao den Einnahmen recht stabil. Der Zuwachs der laufenden Zuwei
sungen belegt keinesfaUs die verbreitete These, die Kommunen seien in verstärk
tem Maße zu Kostgängern des Staates geworden; denn in dem betreffenden 
Einnahmeposten sind neben den aUgemeinen Finaozzuweisungen und Zahlun
gen für Aufgaben der staatlichen Auftragsverwalrung auch die für Kreise und 
Verbaodsgemeinden bedeutsamen kommunalen Uml4gen enthalten. Bei aUer 
gebotenen Vorsicht gibt es Hinweise darauf, daß sich in der staatlichen Zuwei
sungspolitik die Gewichte von den zweckgebundenen zu den allgemeinen 
Zuweisungen verlagern. SoUte sich diese Tendenz in der Zukunft fortsetzen, 
dann würden dadurcb die autonomen Haodlungsmöglichkeiten der Gemeinden 
und Gerneindeverbände eher vergtößert als eingeschränkt. 
Die Ausgaben der kommunalen Haushalte entsprachen 1984 mit 8,81 Milliarden 
DM ziemlich genau den Einnahmen. 60 Prozent hiervon wurden für Ausgaben 
der laufenden Rechnung, das heißt für die Unterhalrung des Verwaltungsappa
rates, aufgebracht. Die investitionswirksamen Ausgaben beaospruchten 13 Pro
zent des Ausgabevolumens, 14 Prozent waren für besondere Finanzierungsvor

gänge, vor aUem die Tugung von Schulden, aogesetzt. Der größte Anteil entfiel, 
wie bei den Einnahmen, auf l4ufende Zuweisungen und Zuschüsse (1,71 MilIiar-

394 



Tabelle 2: Ausgab~n der Gemeinden und Gemeindeverbände in RheinJand-Pfalz. 1975 -1983 (Angaben: Millionen DM) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 19h 1983 Veränderung 
1975- 1983 

Bruttoausgaben der 
laufenden Rechnung 4.706 40933 5.3 '1 5·545 5.895 6.}48 6.95 6 7.146 7.36 5 + 56.5 

- Personalausgaben 1.658 I.8 87 I.9h 1.09} 2.169 1·399 1·473 1.546 + 53.6 tl • 1.7)1 -b 16,4 16.1 25 ,6 26,4 ... 
IS.1 IS,7 IS,I 25,1 24.7 .. 

0 
- I.ufender S.ch.ufwand a 880 9)6 1.0)6 1.133 1.16S 1.427 1.591 1.651 1.68 7 + 9 1,7 I~ b 1 ),4 13.9 14,5 14,9 I S.1 15,8 J6.4 17. 1 17.5 

Z 
- laufende Zuweisungen a 1.712 1.8)0 1.985 2.018 2· t19 2. 195 2 .• p8 1.486 2.561 + 48.7 I~ und Zuschüsse b 16,1 17,2 17.8 16,7 1S.6 14,) 14,9 1507 26,S 

... 
Bruttoausgaben der /§ K.pitalrechnung I.866 1.801 1.817 1.056 2·4).1 1.679 2.75 1 1.419 1.1&9 + 12.7 

< ... 
- Sachinvestitionen • 1.588 1.546 1.5 60 1.767 1. I I 3 1·)44 1.)58 1.069 1.9 14 + 20,S I~ b 14,1 11,9 11,9 1},1 15,4 16,0 14,3 11>4 19,8: .... 

>i 
Besondere • 961 933 1.019 1.008 83) 867 985 1.145 1.3}1 + )8.5 I~ Finanzierungsvorgänge c 14,6 I },9 14,4 1),4 10.4 10,0 10,6 1},1 1),9 

GESAMTAUSGABEN 6.578 6.686 7.( 3) 7·514 8.01 9 8.69 1 9·3)1 9.51 6 9·557 + 45,} 

Veränderungen gegenüber 1975 + 1.6 + 8.4 + 14,1 + 1J,9 + p,I + 41,9 +44.7 + 45.) 
Veränderungen gegenüber 
Vorjahr + 1.6 + 6.7 + 5.3 + 6.7 + 8.3 + 7.) + '.0 + 0.6 .... 

'" Anmerkungen und Quellen wie in Tabelle 1 -
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den DM, 30 Prozent), gefolgt von den Personalawsgabtn (2,04 Milliarden DM, 
.6 Prozent) und den Sachinvestitionen, die ihrerseits zum größten Teil für Bau
maßnahmen aufgewandt werden (Sachinvestitionen insgesamt: 1,77 Milliarden 
DM, .0 Prozent). Unter den laufenden Zuweisungen machen die allgemeinen 
Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage) fast ein 
Drittel aus, 789 Millionen DM werden durch die Zahlung von Renten und 
Unterstützungen (unter anderem Sozialhilfe) absorbiert, 6}0 Millionen waren 
für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen zu entrichten. In der Größe 
dieses Ausgabepostens wird das Ausmaß der horizontalen und venikalen Poli
tikverflechrung deutlich; denn ein betriichtlicher Teil der Umlagen und Zuwei
sungen schlägt sich wieder in den Einnahmen anderer öffentlicher Haushalte 
nieder. Dies stützt die früher aufgestellte These, daß die zunehmende Bedeu
rung der laufenden Zuweisungen als kommunale EinnahmequeUe nicht notwen
dig eine verstärkte Abhängigkeit der Kommunen vom Staat anzeigt. 
Die gesetzliche Verpfliehrung zum Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben in 
den kommunalen Haushalten läßt die bei den Einnahmestrukruren beschriebe
nen gemeindespezifischen Unterschiede in ähnlicher Form auch auf der Ausga
benseite auftreten. So tätigte die Stadt Ludwigshafen im Jahre 198} um '5 Pro
zent mehr Pro-Kopf-Ausgaben (} 1}8 DM) als die einnahmeschwächere Stadt 
Speyer ("76 DM). In einer ähnlichen Größenordnung bewegen sich die Unter
schiede zwischen den Städten Ingelbeim (.6}1 DM) und Mayen (I 795 DM) sowie 
den Landkreisen Bitburg-Prüm (}.6. DM) und Pirmasens (. 341 DM). Auch zwi
schen den Verbandsgemeinden Speicher ('711 DM) und Hochspeyer (I 0}0 DM) 
lritt das von der Einnahmeseite bereits bekannte Finanzkraftgefälle auf. 
Der Anstieg der kommunalen Bruttoausgaben im Zeitraum 1975 -198} blieb mit 
45 Prozent etwas unterhalb des Einnahmenzuwachses. Bei den einzelnen Aus
gabekategorien verlief die Entwicklung ebenso diskontinuierlich wie bei den 
Einnahmen. Lediglich der laufende Sachaufwand beanspruchte, vermutlich 
inflationsbedingt, ein ständig zunehmendes Finanzvolumen und hatte die weit
aus höchste Steigerungsrate zu verzeichnen (91 Prozent). 
Im Vergleich mit dem Gesamthaushalt und dem laufenden Sachaufwand nah
men die übrigen in Tabelle. erfaßten Ausgaben prozentual unterdurchschnitt
lich zu. lnsbesondere gilt dies für die Sachinvestitionen, die 1975/76 und 1981/ 
8} sogar real schrumpften. In ilirer Investitionspolitik verhalten sich die Kom
munen eindeutig prozyklisch. Hierin ist eine von mehreren Ursachen für die 
gegenwärtig ungünstige Arbeitsmarktlage zu sehen. 
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Hinweise auf Veränderungen in den staatlich-kommunalen Finanzbeziehungen 
ergeben sich aus einem Vergleich der Einnahmen und der Ausgaben in der Posi
tion .Laufende Zuweisungen und Zuschüsse • . Einer Einnahmensteigerung von 
66 Prozent steht ein Ausgabenwachstum von lediglich ~9 Prozent gegenüber. 
Da alle interkommunalen Zahlungsströme auf der Einnahmen- wie auf der Aus
gabenseite der kommunalen Haushalte auftreten, deutet der relativ stärkere 
Zuwachs der Einnahmen in diesem Bereich auf eine intensiviene staatliche 
Zuweisungspolitik hin. Mit einem Autonomieverlust der Kommunen ist dies 
allerdings nicht verbunden, da diese Minel, mit Ausnahme der Zahlungen für 
die Erfüllung staatlicher Auftragsangelegenheiten, keiner Zweckbindung unter
liegen. 
Genauere Aufschlüsse über die materiellen Aufgabenschwerpunkte der Kom
munen und über deren Wandel gewinnt mant wenn man zusätzlich zu den bis
her vorgestellten Entwicklungen die Verteilung der Ausgaben der Gemeinden 
und Gemeindeverbände auf einzelne Politikfelder untersucht (vergleiche Tabel
le 3). Sieht man von Ausgaben im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft ab, 
die im wesentlichen die zwischen den Gebietskörperschaften ablaufenden 
Finanztransfers erfassen, dann entfallen auf die drei größten Aufgabenblöcke 
(Soziale Sicherung: [6 Prozent; Gesundheit, Sport und Erholung: ~ Prozent; 
Schulwesen und 'Vorschulische Bildung: [0 Prozent) zusammengenommen mehr 
als ein Drittel der den Gemeinden und Gemeindeverbänden verfügbaren Mittel. 
Der größte Teil hiervon ist, wie die Aufwendungen für das Krankenhauswesen 
und den Schulb.u sowie die Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz und 
dem Jugendwohlfahnsgesetz, durch die staatliche Gesetzgebung festgelegt und 
steht somit nicht zur Disposition der kommunalen Organe. Die Ermessensfrei
heit bei der Form der Aufgabenerfüllung dürfte sich nur sehr begrenzt im Ausga
benvolumen niederschlagen. Allein bei den Sozialausgaben fielen 40 Prozent für 
die erwähnten gesetzlich fixierten Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an. 
Zu den weiteren ausgabenintensiven kommunalen Aufgabenbereichen gehören 
die kommunalen Gemeinschaftsdienste, die politische Führung und zentrale Ver
waltung (je 10 Prozent) und das Verkehrswesen (8 Prozent). Die verbleibenden 
Aufgabenfelder beanspruchen zusammengenommen nur '5 Prozent der kom
munalen Ressourcen. 17 Prozent wurden für die allgemeine Finanzwirtschaft 
aufgebracht. 

Im Zeitraum [975 -1983 blieb die kommunale Ausgabenstruktur, trotz unter
schiedlicher Wachstumsraten auf den einzelnen Gebieten, außerordentlich sta-
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bil. Die Reihenfolge der Ausgabepositionen im Jahre 198) summt mit jener des 
Jahres '971 stark überein. Es wäre allerdings verfehlt, dies als Anzeichen für 
politischen Immobilismus zu werten. Vielmehr schlägt sich hierin der hohe 

Anteil der Pflichtaufgaben nieder. 

Die Haushaltsentscheidungen der Kommunen spiegeln somit nur zu einem Teil 

spezifisch örtliche Prioritäten wider. Zum größeren Teil setzen sie Vorgaben des 

Staates um und reagieren auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen. Durch die 
intensive Aufgaben- und Finanzverflechtung mit dem Staat bedingt, werden die 
Gemeinden und Gemeindeverbände noch weniger als in der Vergangenheit die 

auf sie zukommenden Probleme aus eigener Kraft lösen können. 

Mit einer Entflechtung des kommunal-staatlichen Aufgabenverbundes ist aus 

finanzwirtschaftlichen wie aus geseUschaftspolitischen Gründen nicht zu rech-

Tabelle J: Bruttoausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz. 
nach Aufgahengruppen, 1981 und 198} 

MioDM DM je EW Anteil an 
Ausgaben 

1982 198} 19h 198} 19h 198} 

Ausgaben insgesanu 9.666 9.614 1.616 2.618 100 100 
Politische Führung und 
zentrale Verwaltung 91° 960 261 264 9,8 9,9 
Öffentliche Sicherheit 
und Ordnung 2Jj 24} 61 67 2,4 2,1 
Schulen und vorschulische 
Bildung 1.074 1.008 291 278 11,1 10,4 
Wissenschaft und Forschung, 
kultureUe Angelegenheiten 12} 122 61 6, 2,} 2,} 
Soziale Sicherung q86 1.148 408 426 11>4 .6,0 
Gesundheit, Sport, Erholung 1.33· l.Jj6 }66 }7) 13,7 14,0 
Wobnungsweseo 24

' '17 67 7t 2,1 1,7 
Kommunale 
Gemeinschaftsdienste 916 949 26} 161 909 9,8 
WUtschafufärderung t92 127 n 6, 2,0 2,4 
Verkehrswesen 809 71' 222 2°7 8>4 7,8 
Wiruchaftsuntemebmen 272 '72 7! 71 2,8 2,9 
Grund + Sondervermögen 246 24° 68 66 2,6 2,1 
Allgemeine Finanzwirtschaft 1.61' 1.611 414 447 17,· 16,8 
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nen. Es wäre aber verfehlt, in dieser Entwicklung ausschließlich einen Autono
mieverlust der Kommunen zu sehen. Zwischen dem Bund und den Ländern, 
zwischen einzelnen Bundesländern und zwischen den Fachressorts bzw. Fach
verwaltungen der Gebietskörperschaften bildeten sich während der Nachkriegs
zeit umfassende Verbundsysteme heraus. Die .Politikverflechtung. wurde in 
der Bundesrepublik, wie in anderen föderativen Staaten, zu einem strukturbe
stimmenden Merkmal des politischen Systems. Sie engte zwar die Entschei
dungsfreiheit der Beteiligten ein und machte die politischen Entscheidung.pro
zesse intransparenter. Auf der anderen Seite eröffnete sie den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden, etwa im Bereich der Regional- und Landesplanung, auch 
mehr oder weniger stark institutionalisierte Einwirkungsmöglichkeiten auf Vor
haben des Landes. Erst die Etablierung eines öffentlichen Planungs-, Leistungs
und Finanzierungsverbundes versetzte die Kommunen in zahlreichen Bereichen 
in die Lage, ihren Aufgaben auf dem Gebiete der Infrastrukturpolitik in ange
messener Weise nachzukommen.11 

V. Politische Willens bildung und Entscheidung in den 
kommunalen Gebietskörperschaften 

Obgleich die Gemeinden und Gemeindeverbände in ihrer Entscheidungstätig
keit unter dem Einfluß vom Staat gesetzter Rahmenbedingungen stehen, bleibt 
ihnen bei den bedeutsamsten Planungs- und Gestaltungsaufgaben ein Spiel
raum, der durch innergemeindliche Willensbildungs- und Entscheidungspro
zesse auszufüllen ist. 
Die institutionellen Rahmenbedingungen hierfür sind in der Gemeinde- und 
Landkreisordnung festgelegt. Die .Innere Gerneindeverfassung. regelt die 
Kompetenzen der kommunalen Organe und die zwischen ihnen bestehenden 
Wechselbeziehungen. Man erhält allerdings nur eine unvollständige Vorstellung 
von der kommunalpolitischen Wirklichkeit, wenn man sich ausschließlich an 
den formalen Bestimmungen der Selbstverwaltungsgesetze orientiert. Ohne die 
in der Gemeindeordnung nicht vorgesehenen Aktivitäten der lokalen Parteior
gamsationen ist der Ablauf politischer Prozesse in den Gemeinden und Kreisen 
schwerlich zu verstehen. Weit über den institutionell abgesteckten Rahmen geht 
mittlerweile ebenfalls die direkte Einflußnahme der Bevölkerung bzw. einzelner 
Bevölkerungsgruppen auf lokale Entscheidungsprozesse hinaus. 
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Die Beteiligung der Bevölkerung an kommunal politischen Entscheidungen 

Wenn auch die demokratischen Funktionen der Kommunalpolitik in der ver
waltungsrechtlichen Literatur erst relativ spät anerkannt wurden, gibt es eine 

lange, genossenschaftlich-gesellschaftlich interpretierte Tradition bürgerschaft
licher Mitwirkung an der kommunalen Selbstverwaltung." Der Sinn der Selbst
verwaltungsgarantie des Art. 28 GG liegt nach vorherrschender Auffassung 
darin, .eine Mitsprache des Volkes auf den unteren Ebenen der Staatsorganisa

tion zu gewährleisten«.tl 

Die einstmals für die Ausgestaltung von Mitwirkungsrechten wesentliche 
Unterscheidung zwischen dem StatuS des Einwohners und dem eines Bürgers 
(s '} Abs. " 2 GemO) hat ihre politische Bedeutung weitgehend verloren. Das 
Bürgerrecht wird bereits drei Monate nach dem Zuzug in die Gemeinde erwor
ben. Als einzige größere Gruppe sind die ausländischen Arbeitnehmer auf den 
Einwohnerstatus beschränkt und damit vom aktiven und passiven Wahlrecht 
zur kommunalen Vertretungskörperschaft ausgeschlossen. 
Das Recht der Bürger zur Wahl der Kommunalvertretung ist bereits im Grund
gesetz und in der Landesvertassung garantien. Die Gemeindeordnung und das 

Kommunalwahlgesetz legen die Grundsätze und Verfahrensregeln des Kommu
nalwahlrechts fest." Nach S 29 Abs. 2 GemO beträgt die Zahl der zu wählen
den Ratsmitglieder mindestens 5 (in Gemeinden bis zu }oo Einwohnern) und 
höchstens 59 (in Gemeinden mit mehr als '50000 Einwohnern: Mainz, Lud
wigshafen). In kleinen Gemeinden werden die Ratsmitglieder üblicherweise 
nach dem Grundgesetz der MehrheitJwahl, im übrigen nach dem Verfahren der 
Verhältniswahl bestellt. Anders als in den meisten übrigen Bundesländern gibt 
es in Rbeinland-Pfalz kein kombiniertes Wahlkreis-/Listensystem. Bei der 
Kommunalwahl '984 wurde erstmals ein personalisiertes Verhältniswahlsystem 
praktiziert, das dem Wähler die Möglichkeit des Kumulierens einräumt (sechs 
Stimmen, davon bis zu drei auf einen Bewerber, vergleiche § }6 H. KWG). 
Diese Veränderung sollte den Einfluß der Wähler auf die personelle Zusammen
setzung der Kommunalvertretung stärken. Eine Direktwahl des (Ober-)Bürger
meisters wurde zwar mehrfach diskutiert, entsprechende Gesetzesänderungen 
erfolgten allerdings bislang nicht. 
Ohne Frage ist das aktiv. WAhlrecht für den weitaus größten Teil der Gemein
debürger die wichtigste Form direkter kommunalpolitischer Einflußnahme. 
Zusätzlich enthält die Gemeindeordnung weitere Beteiligungsrechte. Hierzu 
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gehört vor allem das passive Wahlrecht zur Gemeindevertretung (§ 14 Abs. 1 

GemO) und zum Kreistag (§ 10 Abs. 1 LKO). Seit der Novellierung der 
Gemeindeordnung im Jahre 1973 soll die Gemeindeverwaltung mindestens ein
mal jährlich eine Bürgerversammlung abhalten, deren Aufgabe duin besteht, 
die Einwohner und Bürger über kommunale Angelegenheiten zu unterrichten 
(§ 16 GemO). Ebenfalls seit 1973 gibt es das Institut der Bürgeriniti4tive (§ 17 
GemO), das der Bevölkerung keine kommunalpolitische Entscheidungskom
petenzen übenrägt, ihr aber das Recht einräumt, eine Beratung bestimmter An
gelegenheiten durch die Gemeindevertretung zu erzwingen. Selbst diese Mög
lichkeit ist allerdings vergleichsweise restriktiv ausgestaltet (Festlegung von 
Quoren, Notwendigkeit einer schriftlichen Begründung und eines Finanzie
rungsvorschlages).·' Die Landkreisordnung sieht lediglich eine allgemeine 
Unterrichtung der Bürger über wichtige Angelegenheiten vor (§ 11 LKO), 
bestimmt aber nicht, in welcher Form sie zu erfolgen hat. Eine der Bürger
initiative vergleichbare Einrichtung ist in der Landkreisordnung nicht enthalten. 
Einzelne Fachgesetze des Bundes, vor allem das Bundesbaugesetz, das Städte
bauförderungsgesetz und einige umweltpolitisch relevante Gesetze, enthalten 
mehr oder minder genaue Vorschriften über die Beteiligung der Bevölkerung an 

den betreffenden Planungen. Sämtliche grundgesetzlieh garantierten Beteili
gungsrechte, insbesondere die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit 
und das Recht zur Miwbeit in politischen Parteien, sind auch für die kommu
nalpolitische Partizipation bedeutsam. '0 

Die Praxis der Bürgerbeteiligung in den Städten und Gemeinden von Rhein
land-Pfalz wurde bislang kaum empirisch untersucht. Aufgrund der vorzügli
chen Quellenlage ist es allerdings relativ einfach, Entwicklungstendenzen in der 
Beteiligung der Bevölkerung an den Kommunalwahlen wiederzugeben. Seit der 
ersten Kommunalwahl im Jahre 1948 liegt die durchschnittliche Beteüigungsrate 
an den Gemeinde- und Stadtratswahlen mit 78,6 Prozent (Kreistage und Vertre
tungskörperschaften Kreisfreier Städte: 78,4 Prozent) etwas über dem bei Land
tagswahlen erreichten Wert (77,9 Prozent), aber deutlich unter dem Niveau der 
Bundestagswahlen (87,7 Prozent). Die Wahlbeteiligung in einzelnen Gemeinden 
und Gemeindeverbänden weicht zum Teil erheblich vom Landesdurchschnitt 
ab. Sie schwankte bei der Kommunalwahl 1984 zwischen 63,1 Prozent (Ver
bandsgemeinde Hillesheim) und 87,7 Prozent (VG Gebhardshain). Das Stim
menkumulieren wurde in beträchtlichem Umfange praktiziert, ohne daß die 
Komplizierung des Wahlverfahrens zu dem befürchteten Rückgang der Wahlbe-
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teiligung oder zu einer vermehrten Zahl ungültiger Stimmen geführt hätte." 
Die unterschiedlich hohe Wahlbeteiligung bei Kommunal- und bei Bundestags
wahlen resultiert im wesentlichen aus zwei Faktoren. Die Bevölkerung schätzt 
die politische Bedeutsamkeit der Wahlen auf Bundesebene weitaus höher ein als 
die von Kommunal- oder Landtagswahlen. Die bundespolitischen Vorstellun
gen der Parteien dürften den Wählern besser bekannt sein als die kommunal
oder landespolitischen Ziele. Schließlich spielen auch Unterschiede in der 
Bekanntheit und Popularität der Spitzenkandidaten eine wesentliche Rolle. Die 
politischen Parteien unternehmen bei Bundestagswahlen größere Anstrengun
gen, ihre Anhänger zur Stimmabgabe zu mobilisieren. Ortsspezifische Unter
schiede in der Wahlbeteiligung ergeben sich aus der Sozialstruktur der 
Gemeinde, den speziellen örtlichen Problemen und der den Lokalparteien 
zugeschriebenen Kompetenz zu ihrer Lösung, aus der Popularität der Spitzen
kandidaten und aus der Aktivität der lokalen Parteiorganisationen." 
Zu den in der Partizipationsliteratur vernachlässigren, aber dennoch außeror
dentlich bedeutsamen Formen kommunalpolitischer Beteiligung gehört die Mit
arbeit in kommunalen Vertretungskörperschaften. Bei der rheinland-pfälzischen 
Kommunalwahl 198. wurden insgesamt 19406 (1964 : )0047) Gemeinderats
und Kreistagsmandate vergeben, die zumindest de jure ausnahmslos ehrenamt
lich ausgeübt werden (vergleiche Tabelle 4). 
Insbesondere in den kleinen Gemeinden ist die Übernahme eines Ratsmandates 
nicht einmal an die Zugehörigkeit zu einer politischen Partei gebunden. Perso
nen, die zu einer Parteimitgliedscbaft nicht bereit sind, verfügen somit über Par
tizipationsmöglichkeiten, die sich ihnen auf anderen Ebenen des politischen 
Systems und in größeren Gemeinden nicbt bieten. Geringere Anforderungen an 
das Zeitbudget stellt die Möglichkeit, als Mitglied in einem Ausschuß der 
Gemeindevertretung (§ H Abs. 1 GemO) oder des Kreistages (§ )8 Abs. 1 

LKO) mitzuwirken." 
Es liegen nur wenige Informationen über die Mitgliedschaft der rheinland-pfäl
zischen Bevölkerung in Interessenverbänden, Vereinen14 und politischen Par

teien" vor. Aus der Vertretung der Parteien in den Kommunalparlamenten kann 
man Rückschlüsse auf das Vorhandensein, wenn auch nicht auf die Aktivität 
und das Partizipationspotentiallokaler Parteigruppen ziehen. Von der Verbands
gemeinde aufwärts sind zumindest die eDU und SPD in allen Verwaltungs
einheiten durcb Orts- bzw. Kreisverbände präsent. Für die FDP und die 
GRÜNEN gilt dies unterhalb der Kreisebene nur vereinzelt. (Vergleiche zum 

401 
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Tabelle 4: Sitze der politischen Gruppierungen 
in den kommunalen Vertretungskörperschaften von Rheinland-Pfalz 
(Angaben in Prozentpunkten) 

Verbandsgemeinderäte 
Sitze CDU SPD FDP WG Sonstige 

1969/72 }.8n 46,4 H,9 },} I f,l 
1974 4·H8 51,0 31,7 6,1 10,7 
1979 H7} 47,6 39,0 4,8 8,7 

1984 4.469 47,1 }8,8 },O 10,3 0,8· 

Kreistage 
Sitze CDU SPD FDP WG Sonstige 

1948 1.119 P,3 }2,} 8,8 4,2 }.4 

I951 1.149 43,8 31,9 16,3 7,7 0,0 

1916 I. I 5 5 45,1 }6,8 12.,4 4,9 0,1 

'960 1.177 4904 35,0 11,9 2,1 1,2 

1964 1.193 47,6 41 • .1 9,2 1,6 0,0 

1969/72 9}7 48,8 }9,8 7,0 2,1 1,9 

[974 1.004 l!o} H,I 9,0 I,} 

1979 1.004 50,9 4 1,1 6,0 2,0 

1984 1.008 49,6 
• 

}9,9 },} 2,9 4,4 

Gemeinderäte/Stadträte 
Sitze davon CDU SPD FDP WG Sonstige 
IOS- Verhältnis- IOsg. VH LDSg. VH IOsg. VH insg. VH insg. VH 
gesamt wahl 

1, .. 8 27.299 SI.2 1 f • .1 30,5 12.1 .1 ... } 1,6 3,' 19,6 39,3 I .. 2,8 
1952 28.29 .. 65,9 11,6 17,7 9,9 15,0 1,0 1,6 .. 8,9 65,1 0 .. 0,7 
1956 .18 ... .1..4 63,1 10,8 17.2 10,1 16.0 0,8 1,3 "1,3 65,4 0,1 0,1 
1960 28·515 59.0 U,7 .1 Y.5 10.6 17.9 1,1 1,9 34,6 58,6 0,1 0,1 
196 .. 2a.8H 61.} 12,8 21,0 12.0 19.7 1,0 1,7 35,} 57,6 0,0 0,0 
1969 26 . .161 60,7 12.5 '0,5 " .. 20,S 1,1 1,8 )4,7 S7,1 0,1 0,1 
197 .. 2 ..... 87 6 .. ,5 20.9 3''' 16.0 2 ... 8 1,7 ',7 2S,9 ,,0,1 0,0 0,0 
1979 23.90 1 6S.7 .11,8 3}.2 20,0 }O,S 1,6 '" 22.2 }3.9 0,0 0,0 
198 .. 6 ... .11,8 H,8 

, 
2}·929 2O,} p,s 1,0 1,7 20,9 3'" 0 .. 0,7 

VH = Anteil der in Verhältniswahl vergebenen Sitze 
.) einseht GRÜNE 
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Parteiensystem den Beitrag von Kaack und Sarcinelli in diesem Band.) Lokale 
Freizeitvereine mit mehr oder minder großer kommunalpolitischer Bedeutung 
sind in den Gemeinden von Rheinland-Pfalz außerordentlich zahlreich. Nach 
den Ergebnissen einer Umfrage bei u Mitgliedsstädten des Städteverbandes 
Rheinland-pfalz gab es in jeweils 7 Städten zwischen '4 und 99 bzw. zwischen 
100 und 149 Vereine. Die größte Zahl (900) wurde aus der Stadt Zweibrücken 
berichtet.d 

Die untersuchten Städte kommen überwiegend der Soll-Vorschrift der Gemein
deordnung nach. mindestens einmal jährlich eine Bürgerversammlung durchzu
führen (zwölf Städte). lediglich in drei Fallen war dies seltener als jährlich der 
Fall. Ein Drittel der untersuchten Städte ging über die gesetzlichen Mindestfor
derungen hinaus und führte mehrmals im Jahr Bürgerversammlungen durch. 
Die Einrichtung der Bürgerinitiative scheint sich in der kommunalen Praxis 
gleichfalls zunehmend zu etablieren. Noch '977 berichtete Kropshofer. in kei
ner der von ihm untersuchten Kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz sei eine 
Bürgerinitiative durchgeführt worden." In der Städteverbandsumfrage 198j 

dagegen wurden in 10 der 11 erfaßten Städte insgesamt 10 Bürgerinitiativen 
nach § 17 GemO ermittelt. an denen sich zwischen 1000 und etwa I} joo Ein
wohner beteiligten. Allerdings fand die Hälfte der 10 genannten Initiativen in 
den Städten Mainz (sechs) und Neustadt an der Weinstraße (vier) statt. Das 
gesetzlich vorgeschriebene Unterschriftenquorum wurde lediglich in drei Fallen 
verfehlt. Die sachlichen Anliegen der Initiativen konzentrierten sich in den 
Bereichen Verkehrs- (acht) und Stadtplanung (sechs) sowie Umweltpolitik (fünf. 
Mehrfachzuordnungen). Zweimal stand das Problem .Atomwaffenfreie Zone. 
zur Debatte. Im übrigen waren Fragen der Freizeitgestaltung. der Unterhaltung 
öffentlicher Einrichtungen und der Einteilung von Ortsbezirken Gegenstand 
der Initiativen. 
Nach mehr als zehnjähriger praktischer Erfahrung mit den erweiterten kommu
nalpolitischen Beteiligungsmöglichkeiten kann man eine vorläufige Bilanz zie
hen. Entgegen den zum Teil überzogenen Reformerwartungen. aber auch in 
Abweichung von den Befürchtungen mancher Skeptiker. kam es nicht zu einer 
kommunalpoütischen .Ievee en masse • . Vor allem zwischen 1970 und 1980 

nahm aber die Beteiligungsbereitschaft der Bevölkerung deutlich zu, und sie 
verschaffte sich Ausdruck in konventioneller wie in unkonventioneller Form. 

Nach 1980 scheint sich diese Entwicklung nicht fortgesetzt zu haben." 
Die Einflußversuche der Bevölkerung dienen in erster Linie der Durchsetzung 
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relativ genau definierter Interessen und Ziele. Stärker als der Durchschnittsbür
ger entspricht der politische Aktivist den nonnativen Anforderungen der 
Demokratietheorie: Er ist überdurchschnittlich interessiert, informiert und 
politisch kompetent. Doch auch die weniger aktiven .Nur-Wähler. verstehen es 
zunehmend, ihre Stimmabgabe als Instrument gezielter politischer Einfluß
nahme einzusetzen, wie etwa die ersten Erfahrungen mit der Refonn des rhein
land-pfälzischen Wahlrechts und Analysen des Wechselwähierverhaltens zeigen. 
Die im Zusammenhang mit der geplanten Novellierung des Bundesbaugesetzes 
angestellten Überlegungen, die Bürgerbeteiligung an der kommunalen Planung 
wieder einzuschränken, stehen im Widerspruch zur Entwicklung des tatsäch
lichen Partizipationsverhaltens der Bevölkerung. 

Vertretungskörperschaft und Verwaltung in der Kommunalpolitik 

Auch der Ausbau der kommunalpolitischen Beteiligungsmöglichkeiten und der 
verstärkte Rückgriff einzelner Gruppen auf institutionell nicht geregelte For
men der Einflußnahme änderte nichts an der Dominanz von Rat und Verwal
tung im lokalen Entscheidungsprozeß. Allerdings entspricht die von der .Inneren 
Gemeindeverfassung« vorgesehene Kompetenzverteilung nicht dem tatsächli
chen Einfluß vom Rat und Verwaltung in der Kommunalpolitik. 
Nach § 28 Abs. I GemO verwalten der Gemeinderat (in Städten: der Stadtrat) 
und der Bürgermeister (in Kreisfreien und Großen Kreisangehörigen Städten 
der Oberbürgermeister) als Gemeindeorgane die Gemeinde. In Städten mit 
zwei oder mehr hauptamtlichen Beigeordneten oder Bürgenneistem nimmt der 
Stadtvorstand bestimmte, im übrigen dem Bürgenneister übertragene Aufgaben 
wahr (§§ 57, 58 GemO). In den Landkreisen sind die Kompetenzen auf den 
Kreistag und auf den Landrat verteilt (§ 2I Abs. I LKO). Zu Recht bezeichnet 
Dreibus die rheinland-pfälzische Kommunalverf.ssung als .Zweikörpersystem 
mit monokratischer Spitze«.2' 

Aufgaben und Arbeitsweise der Kommunalvertretung 

Obgleich die Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz dem Bürgenneister und 
dem Landrat einen umfassenden eigenen Kompetenzbereich und eine starke 
Stellung gegenüber der gewählten Volksvertretung einräumt, kann man letztere 
als das Hauptorgan der Gemeinde bezeichnen. Sie beschließt nach § 32 Abs. I 
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/-
--' 

EinweihMng des Neubaus des MainUT Rathauset von Ame Jacobsen im Dezember 1973: 
Blick in den Ratssaal mit den UmriSlen der Stadt links und Ttchu det Rheint, eingelegt in 
den Teppich. 

GemO .über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten, soweit er (der Gemeinde
rat, OWG) die Beschlußfassung nicht einem Ausschuß übertragen hat oder 
soweit nicht der Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist. (analog S 25 
Abs. 1 LKO).'o 
In den gegenwärtig auf fünf Jahre gewählten kommunalen Vertretungskörper
schaften sicherten sich während der vergangenen zehn Jahre die politischen PaT
teien die Schlüsselstellung. Seit der Gemeinderatswahl 1956 verloren die zuvor 
dominierenden Freien WähleTgruppen in den Gemeinderäten kontinuierlich an 
Einfluß. Hiervon profitierten die CDU und die SPD. In den Verbandsgemein
deräten war die Position der Wählervereinigungen von Anfang an schwächer, 
bis zum Jahre t979 ging auch hier ihre Bedeutung kontinuierlich zurück. Sie 
konnten zwar bei der Kommunalwahl 1984 wieder einige Mandate hinzugewin
nen, es ist aber fraglich, ob ihnen damit eine Umkehrung des vorherigen Trends 
gelang. In den Kreistagen ist die CDU seit der Landesgründung die führende 
politische Kraft (vergleiche die Angaben in Tabelle 4). 
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Die Selbstverwaltungsgesetze erwähnen die Parteien und Fraktionen als Träger 
des lokalen Willens bildungs- und Entscheidungsprozesses nicht. Dies geht vor
nehmlich auf das traditioneUe Verständnis der Kommunalpolitik als sachratio
nal-unpolitisches Verwaltungshandeln zurück. Gleichwohl näherte sich die Auf
gabenstellung und die Arbeitsweise der Kommunalvertretungen zunehmend 
jener der staatlichen Parlamente an. In ihrem gesetzlich festgelegten Aufgaben
katalog finden wir die .k1assischen« parlamentarischen Funktionen der Wahl 
der Exekutive und der Rechtsetzung. Zusätzlich übt sie die Aufgaben der Arti
kulation politischer Probleme und Ziele, der Information der Öffentlichkeit und 
der Kontrolle der Exekutive aus." Auch wenn nicht alle diese Tätigkeiten aus
drücklich gesetzlich nortniert sind, gibt es über ihre Bedeutung für eine funk
tionsfähige Selbstverwaltung keinen Streit. 
Die Gemeindeordnung steUt die Wahlfunktion und die Rechtsetzung durch den 
Rat in den Vordergrund. Nach § 53 Abs. 2 Ziff. 7 GemO wählt die Gemein
devertretung den Bürgertneister und die Beigeordneten und trifft damit die 
wichtigsten Personalentscheidungen der Gemeinde. § 55 GemO sieht die Mög
lichkeit einer vorzeitigen Abwahl des Bürgertneisters und der Beigeordneten 
vor. Die Bestellung des Landrates durch den Ministerpräsidenten ist nach § 42 

Abs. I LKO an die Zustimmung des Kreistages gebunden, die Möglichkeit sei
ner Abwahl besteht nicht. 
Zu den weiteren gesetzlich festgelegten Kompetenzen des Rates gehören nach 
§ 32 GemO die Verabschiedung von Satzungen (einschließlich Haushaltssat
zung), der Beschluß über den Haushaltsplan, über die Wahrnehmung freiwilli
ger Aufgaben, über die mittel- und langfristigen Planungen der Gemeinden, 
über die Verfügung über das Gemeindevertnögen, über die Erweiterung und 
Übernahme öffentlicher Einrichtungen (vergleiche ähnlich § 25 LKO). Da die 
Mehrzahl dieser Aufgaben nicht ausschließlich unter fachlichen Gesichtspunk
ten zu erfüllen ist, stellt die parteipolitische Durchdringung der Ratsarbeit 
keine Fehlentwicklung dar, sondern sie erfüllt eine Reihe positiver Funktionen 
im politischen Willensbildungsprozeß. Sie kann etwa dazu beitragen, die Ent
scheidung des Bürgers bei Kommunalwahlen zu erleichtern, die Abhängigkeit 
des Rates von Vorgaben der Verwaltung zu verringern oder alternative Möglich
keiten für die Lösung kommunaler Probleme aufzuzeigen. 
Beim gegenwärtigen Forschungsstand läßt sich nur schwer sagen, in welchem 
Maße der Parteieneinfluß in der Knmmunalpolitik die Arbeit der Kommunal
vertretungen prägt. In den Kreistagen, den Verbandsgemeinden und in den 
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verbandsfreien Gemeinden schließen sich die Mitglieder der politischen Grup
pierungen zu Fraktionen zusammenY· Sie spielen nach den Ergebnissen vorlie. 
gender empirischer Studien eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung politischer 
Entscheidungen. In den Plenarberatungen ergreifen sie die Gelegenheit, ihre 
Position zu den anstehenden Entscheidungen darzulegen, soweit überhaupt 

eine Aussprache erfolgt. 
Im Beschlußverhalten der Kommunalvertretung scheint das Einstimmigkeits
prinzip vorzuherrschen.)) Wie die Umfrage bei den Mitgliedsstädten des Städ
teverbandes ergab, spielte in zwei wesentlichen Aufgabenbereichen, der Ent
scheidung über den Flächennutzungsplan und über den Haushaltsplan sowie 
die Haushaltssatzung, der Parteienkonflikt nur eine untergeordnete Rolle. In 14 
der 11 untersuchten Städte wurde der Flächennutzungsplan durch den Rat ein
stimmig beschlossen. Auch in den verbleibenden acht Fallen bildeten sich die 
politischen Fronten nicht an den Fraktionsgrenzen. Eine ähnliche Konstellation 
gab es bei den Haushaltsentscheidungen, auch wenn hier das Konfliktniveau 
etwas stärker entwickelt war: Seit 1975 waren in jeder der 22 Städte 10 Haus
halte bzw. 6 Doppelhaushalte zu verabschieden. In 16 Städten fiel mindestens 
die Hälfte dieser Entscheidungen ohne Gegenstimmen. 
In den übrigen Fallen waren vereinzelte Gegenstimmen der Regelfall, nur aus
nalunsweise lehnte eine der großen Ratsfraktionen den Haushalt geschlossen 
ab. Bei den Sachentscheidungen der kommunalen Vertretungskörperschaft 
herrscht das Bemühen um einvernehmliche Lösungen vor, eine Konstellation, 
die sich im übrigen von der Praxis staatlicher Parlamente kaum unterscheidet. 
Anders als der Zusammenschluß zu Fraktionen ist die Bildung von AMsscbüssen 
zur Vorbereitung der Beschlüsse der Kommunalvertretungen in S H Abs. 1 

GemO und S 38 Abs. 1 LKO ausdrücklich vorgesehen und wird auch weithin 
praktiziert." Neben den Ratsmitgliedern können auch Nichtmitglieder in die 
Ausschüsse gewählt werden. Dies gibt den Fraktionen die Möglichkeit, punk
tuell sachverständige Personen in ihre Arbeit einzubeziehen und Nachwuchs
förderung zu betreiben. Der Haupt-, der Bau- und der Finanzausschuß sind die 
einflußreichsten Ausschüsse. Entsprechend betätigt sich ihnen das Führungs
personal der Ratsfraktionen. 

Auf der Landkreisebene übernimmt der Kreisausscbuß nach S 37 LKO einige 
Aufgaben, die in Gemeinden teils dem Hauptausschuß, teils dem Bürgermeister 
und teils dem Stadtvorstand übertragen sind. Besonders hervorzuheben ist sein 
Recht, an Stelle des Kreistages Eilentscheidungen zu treffen. 
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Die Ausweitung und Komplizierung der kommunalen Aufgaben und der 
Bedeutungsgewinn der politischen Parteien verstärkte in der Kommunalpolitik 
den Zwang zur politischen Arbeitsteilung und Spezialisierung. Die ursprüngli
che Vorstellung von der Kommunalvertretung als einem allzuständigen, kolle
gial arbeitenden Organ, das den Fachverstand der Verwaltung um den gesunden 
Menschenverstand des politischen Laien ergänzte, steht mit der kommunalpo
litischen Wirklichkeit nicht mehr im Einklang. Zu den entscheidenden Trägem 
der Rats- und Kreistagsarbeit entwickelten sich die Fraktionen und Ausschüsse. 
Sie bereiten die förmlichen Entscheidungen vor. In der Vorbereitungsphase ist 
die Kommunalvertretung in der Lage, über ihr Führungspersonal und ihre Spe
zialisten Einfluß auf die Verwaltung auszuüben und in Aushandlungsprozessen 
mit ihr politische Vorstellungen zur Geltung zu bringen. Dabei spielen politi
sche Verbindungen zwischen den Fraktionen und der Verwaltungsspitze eine 
wichtige Rolle. Dem Plenum fällt unter diesen Bedingungen die Aufgabe 
der RatifIkation und öffentlichen Begründung der Beschlußvorlagen zu, Ver
änderungen am Ergebnis des ,. Vorentscheidungsprozesses. stellen eher die 
Ausnahme dar,ls Es ist ziemlich vordergründig, diese Veränderungen im kommu
nalen Entscheidungsprozeß mit dem Schlagwort von der Entmachtung der 
Kommunalvertretung zu belegen. Sie paßte vielmehr, wie dies auch die staat
lichen Parlamente taten, ihre Arbeitsweise den veränderten politischen Rah
menbedingungen an. Kritik an diesen Veränderungen wäre allenfalls dann 
angebracht, wenn die Kommunalparlamente ihre Artikulationsfunktion ver
nachlässigten und sich auf die Ratifikationsfunktion zurückzögen. Einer sol
chen Fehlentwicklung aber können die politischen Parteien und Fraktionen 
durch eigene Anstrengungen entgegenwirken, ohne daß es hierzu großer insti
tutioneller Änderungen bedürfte. 

Die Verwaltungsspitze 

Neben dem Rat weist die Gemeindeordnung dem Bürgermeister bzw. dem 
Oberbürgermeister als zweitem kommunalen Organ einen eigenständigen Kom
petenzbereich zu. Wie aus der Bezeichnung der Inneren Gemeindeverfassung 
von Rheinland-Pfalz als .Bürgermeisterverfassung. hervorgeht, verfügt der 
Bürgermeister über eine außerordentlich starke Position. In Verbandsfreien 
Gemeinden und Verbandsgemeinden übt er sein Amt für eine Dauer von zehn 
Jahren hauptamtlich aus. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Amtszeit der ehren-
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amtlichen Bürgermeister Verbandsangehöriger Gemeinden stimmt mit jener der 
Kommunalvertretung überein (§§ 5', 52 GemO)." 
Nach § 47 Abs. I GemO leitet der Bürgermeister die Gemeindeverwaltung. Er 
bereitet - im Benehmen mit den Beigeordneten - die Beschlüsse des Gemein

derates vor und führt sie aus. Darüber hinaus besitzt er die Zuständigkeit für 
die Angelegenheiten der laufenden Verwaltung und für die staatliche Auftrags
verwalrung. § 48 GemO überträgt ihm in dringenden Fällen ein Eilentschei
dungsrecht in Angelegenheiten, die normalerweise zum Aufgabenkreis des 

Rates gehören. 
Die Vertrerung der Gemeinde nach außen macht den Bürgermeister zur Schlüssel
figur in den außerordentlich bedeutsamen staatlich-kommunalen und interkom
munalen Kontakten. Nicht zuletzt der Beschaffung staatlicher Zweckzuweisun
gen dürften die diplomatischen Fahigkeiten des Bürgermeisters förderlich sein. 
Neben seinen Aufgaben als Verwalrungschef gehört der Bürgermeister gemäß 
S 29 Abs. 1 dem Gemeinderat als stimmberechtigtes Mitglied an. Er beruft die 

Ratssitzungen ein (§ 34 Abs. I), steUt hierfür die Tagesordnung auf (§ 34 
Abs. 5), führt den Vorsitz im Rat (§ 36 Abs. I) und in den Ausschüssen (§ 46 
Abs. I). Ist ein Beigeordneter zum Ausschußvorsitzenden bestellt, so hat der 
Bürgermeister in dem betreffenden Ausschuß jederzeit das Rederecht (§ 46 
Abs. I, 2 GemO). 

In der Diskussion über die Reform der Gemeindeordnung gab es Überlegun
gen, nach nordrhein-westfaJischem Muster die Ämter des Vorsitzenden des 
Rates und des Verwalrungschefs zu trennen. Von einer solchen Änderung ver
sprach man sich eine Stärkung des Rates und eine funktionale Entlasrung des 
Bürgermeisters. Letztlich gab der Gesichtspunkt der Verwalrungseffizienz und 
der Reibungslosigkeit kommunalpolitischer Entscheidungsabläufe den Aus
schlag zugunsten der Beibehaltung der gegenwärtigen Praxis. l7 

Der Landrat nimmt eine dem hauptamtlichen Bürgermeister vergleichbare Stei
lung im lokalpolitischen Entscheidungssystem ein. Allerdings gehört er nicht 
dem Kreistag als stimmberechtigtes Mitglied an. Als Landesbeamter auf Zeit 
wird er mit Zustimmung des Krtistages vom Ministerpräsident ernannt. Seine 
Amtsdauer beträgt zehn Jahre (vergleiche §§ 27, 29, 3', 40 LKO)." 
In welchem Maße es dem Verwaltungschef gelingt, die starke formale Position 
in kommunalpolitischen Einfluß umzusetzen, hängt von seinen persönlichen 
Eigenschaften, seiner Verwalrungserfahrung und nicht zuletzt von den politi
schen Rahmenbedingungen ab. Mit zunehmendem Einfluß der Parteien in der 
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Kommunalpolitik wurde die Besetzung der Verwaltungsspitze mit parteilosen 
Verwaltungsfachleuten immer seltener. Im Jahr 1970 amtierten in den Mitglieds
städten des Städteverbandes Rheinland-Pfalz noch 8 parteilose hauptamtliche 
Stadtoberhäupter (CDU: 7ö SPD: 17). 1984 dagegen gehörten alle 28 hauptamt
lichen Bürgermeister einer politischen Partei an (CDU und SPD jeweils 4)." 
Das gleiche gilt für die Bürgermeister und Beigeordneten der untersuchten 
Städte. Die Bedeutung politischer Faktoren für die Wahl zum Verwaltungschef 
zeigt sich auch daran, daß mehr als die Hälfte von ihnen (13) vor ihrer Wahl 
einer Kommunalvertretung angehört hatte. Verwaltungserfahrung wird dadurch 
allerdings nicht unbedeutend. In 20 Städten kam der gegenwärtige Verwaltungs
chef aus einer Kommunalverwaltung (12), Bundes- oder Landesbehörde (8). 
Mit der Politisierung der Bürgermeisterfunktion wurde die Wahl in das kom
munale Führungsarnt verstärkt zum Gegenstand parteipolitischer Konflikte. In 
sieben Städten wurden bei mehr als der Hälfte aller Bürgermeisterwahlen im 
Rat Gegenkandidaten vorgeschlagen. Die Chancen für ein einstimmiges Wahler
gebnis stiegen bei der Wiederwahl eines Amtsinhabers deutlich an. 
In 13 rheinland-pfälzischen Städten gelten die Bestimmungen über den Stadt
vorstand, die in die monokratische Gerneindeverfassung ein kollegiales Element 
einbrachten. Im Unterschied zum hessischen Magistrat ist der Stadtvorsund in 
Rheinland-Pfalz kein Gemeindeorgan. Ihm gehören neben dem Oberbürger
meister die haupt- und die ehrenamtlichen Beigeordneten bzw. Bürgermeister 

an. Der Stadtvorstand wirkt an der Vorbereitung bestimmter Ratsbeschlüsse 
(Haushaltsplan, Satzungen, Ernennung und Entlassung von Beamten, Einstel
lung und Eingruppierung von Angestellten, kommunale Planungen), bei der 
Aufstellung der Tagesordnung für die Ratssitzungen und bei Eilentscheidungen 
des Bürgermeisters (§ 58 Abs. 3 GemO) mit. Weitere Kompetenzen besitzt er 
bei der Regelung der Ausschußarbeit. In Gemeinden mit monokratischer Ver
walrungsspitze existieren Beigeordnetenkollegien, mit denen der Bürgenneister 
nach § 50 Abs. 6 GemO regelmäßig Besprechungen durchzuführen hat. Ver
mutlich formalisierten die Bestimmungen über den Stadtvorstand lediglich Ver
fahrensweisen, die sich in der laufenden Verwaltungspraxis ohnehin herausgebil
det hatten."o 

Die Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz sieht eine proportionale Vergabe 
der Führungsfunktionen in der Verwaltung nicht vor. Insofern bestehen in den 
Städten des Landes recht unterschiedliche parteipolitische Konstellationen an 
der Verwaltungsspitze. Sie sind vor allem unter dem Gesichtspunkt von Inter-
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esse, ob die führende Partei in der Kommunalvertretung die Kontrolle über die 
Verwaltung monopolisiert oder ob sie andere im Rat vertretene Parteien an der 
Führung der Verwaltung beteiligt. In Rheinland-Pfalz stellt die Zusammenar_ 
beit zwischen allen im Rat vertretenen Parteien bzw. eine Koalition aus CDU 

und SPD den Regelfall dar. 19 von H untersuchten Städten wurden während 

des gesamten Zeitraumes zwischen 1970 und 1984 von solchen Bündnissen 
regiert. Lediglich in fünf Fallen gab es eine stabile Vorherrschaft der SPD, in 
zwei Städten kontrollierte die CDU seit 1970 die Verwaltungsspitze. In den 
übrigen Gemeinden veränderten sich während des Untersuchungszeitraumes 
die Führungsstrukturen. 
Die Innere Gemeindeverfassung für die Verbandsgemeinden ähnelt der für die 
Gemeinden und Kreise, sie enthält zusätzlich einige Vorschrifttn für die Zusam
menarbeit zwischen Orts- und Verbandsgemeinden (vergleiche SS 69, 70 

GemO). 

VI. Schlußbemerkung 

Bei einer Bewertung der Rolle der Gemeinden und Gemeindeverbände im po~
tischen System von Rheinland-pfalz empfiehlt es sich, mit Frido Wagene"" zwi
schen dem Gesichtspunkt der Effektivität und dem der IntegrationlPartizip.
tion zu unterscheiden. Kaum eine Selbstverwaltungseinheit wäre heute noch in 
der Lage, ohne staatliche Unterstützung ihre Aufgaben zu erfüllen. Selbst bei 
Betücksichtigung dieser Tatsache aber kann von einer materiell leistungsfähigen 
Selbstverwaltung erst von den Verbandsgemeinden und Verbandsfreien Gemein
den aufwärts gesprochen werden. Unter Effizienzgesichtspunkten ist der Fortbe
stand der zaltlreichen K1einstgemeinden in Rheinland-Pfalz kaum zu rechtfer
tigen. Seine Begtündung kann das rheinland-pfälzische Selbstverwaltungsmodell 
lediglich aus dem Integrationswert einer möglichst großen Zahl selbständiger 
politischer Einheiten ableiten. In dieser Hinsicht scheint es den Kommunalver
fassungssystemen anderer Bundesländer überlegen zu sein. Allerdings drängt 
sich die Frage auf, ob nicht die geringe Leistungs- und Finanzkraft der meisten 
Ortsgemeinden die politische Beteiligung der Bevölkerung und die Entschei
dungstätigkeit der von ihr gewählten Vertretungskörperschaft zientlich trivial 
werden läßt. 
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